
  

Osteuropäer unter medialem Verdacht

Zeitung nennt die ethnische Herkunft von mutmaßlichen
Einbrechern

Unter der Überschrift „Gangster-Duo endlich in U-Haft“ berichtet die Online-Ausgabe
einer Regionalzeitung über die Festnahme von zwei Männern, die zuvor in Stuttgart
mit einem gestohlenen Auto aufgegriffen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt
worden seien. In einer anderen Stadt sei das Duo bei einem Einbruch auf frischer Tat
ertappt worden. Die beiden osteuropäischen Tatverdächtigen seien von Zivilfahndern
angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Im weiteren Verlauf des Beitrages
ist davon die Rede, dass die Ermittlungen gegen die beiden Georgier noch
andauerten. Die Polizei – so der Bericht abschließend – gehe davon aus, dass die
beiden in der Region noch andere Einbrüche begangen haben könnten. Ein Leser
der Zeitung kritisiert, dass diese an mehreren Stellen des Artikels die
Staatsangehörigkeit der beiden Verdächtigen sowie ihre Zugehörigkeit zu einer
ethnischen Gruppe erwähne. Der Chefredakteur der Zeitung hält einen
Zusammenhang zwischen dem Vorgang und der Herkunft der Tatverdächtigen für
gegeben. Die Polizei gehe von mindestens zwanzig Straftaten aus, die die beiden
Männer bundesweit begangen haben sollen. Der Schluss liege nahe, dass es dabei
um Bandenkriminalität bzw. organisiertes Verbrechen gehe. Beide Bereiche seien
eng an die Zusammensetzung und Herkunft der Gruppen gebunden. Der
Chefredakteur weist auf das jüngste Bundeslagebild aus dem Bundeskriminalamt
hin. Danach liege der Anteil deutscher Tatverdächtiger bei 40,5 Prozent, der bei
ausländischen Verdächtigen bei 58,6 Prozent. Viele der Banden würden von
Osteuropa aus gesteuert. Gerade im Fall von deutlichen Hinweisen auf derartige
Strukturen dürften Medien solche Zusammenhänge nicht verschweigen. Diese
Informationen seien für das Verständnis der Vorgänge und für die Prävention und die
weiteren Schritte der Strafverfolgungsbehörden von erheblicher Bedeutung. 

Der Presserat erkennt eine Verletzung der Richtlinie 12.1 des Pressekodex. Danach
wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder
anderen Minderheiten nur dann genannt, wenn für das Verständnis des Vorgangs ein
begründbarer Sachbezug besteht. In diesem Fall wird die Nationalität der
Festgenommenen erwähnt, doch geht aus dem Bericht nicht hervor, inwieweit diese
einen Bezug zu den berichteten Taten hat. Möglicherweise liegt der Verdacht von
Bandenkriminalität aus Sicht der Redaktion nahe. Diese Annahme wird durch die
Polizei gestützt. Im Artikel wird dieser Umstand aber nicht erwähnt. Insofern
bekommt der Leser nicht die entscheidende Information, die den
Sachzusammenhang herstellt, der eine Nennung der Nationalität begründen würde.
(1071/14/2)
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